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„Glück ist das Einzige, das sich 
verdoppelt, wenn man es teilt“ 

Albert Schweitzer

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Höchenschwanderinnen und 
Höchenschwander,

das neue Jahr 2026 hat begonnen und ich 
hoff e, dass Sie gut gestartet sind. 

Für das was kommt, für Sie persönlich und 
für uns alle gemeinsam wünschen ich und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde Höchenschwand alles erdenk-
lich Gute. Gesundheit und Freude sind hier 
sicherlich das wichtigste, aber auch Zufrie-
denheit, innere Ruhe und Gelassenheit ge-
hören dazu, um ein gutes Jahr zu erleben!

Gerne lade ich Sie zum Neujahrsempfang 
der Gemeinde am Sonntag, 11. Januar 2026 
ab 11:30 Uhr ins Haus des Gastes ein.

Lassen Sie uns gemeinsam das Glück teilen, 
um es zu verdoppeln und so die gesteckten 
Ziele und Wünsche erreichen zu können!

Ihr Bürgermeister Sebastian Stiegeler 
mit allen Mitarbeitern!
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TELEFON

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztl. Notfalldienst  0761-120 120 00

Telefon
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 
Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht
Felix Huber 0176 2121618
Sozialstation St. Blasien  07672-2145 
Nachbarschaftshilfe e.V. 07672-4809396

Arzt
Dr. Bull/Drobach/Ehret
Waldshuter Str. 5 07672-1660 

Tierarzt
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612

Kirchen
Kath. Pfarramt   07672-534 
Evang. Pfarramt   07672-706 

Recycling-Hof Attlisberg
Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

APOTHEKE
Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.

Samstag, 10. Januar 2026 
Markt-Apotheke WT-Tiengen, 
Hauptstr. 69, Tel.: 07741 - 46 86

Sonntag, 11. Januar 2026
Apotheke Grafenhausen, 
Rathausplatz 27, Tel.:07748 - 2 94

Samstag, 17. Januar 2026 
Dom-Apotheke St. Blasien, 
Todtmooser Str. 11, Tel.: 07672 - 14 17

Sonntag, 18. Januar 2026
Schloss-Apotheke Stühlingen, 
Hauptstr. 10, Tel.: 07744 - 3 14

SPRECHZEITEN IM RATHAUS
Gemeindeverwaltung  07672-4819-0 

Öff nungszeiten
Montag bis Freitag    8:00 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr

TOURIST-INFORMATION
im Haus des Gastes 07672-48180

Öff nungszeiten
Mo – Fr               09.00 – 12.00 Uhr     
Mo, Di,  & Fr.     14.00 – 16.30 Uhr
Sa                        10.00 – 12.00 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
Diakonisches Werk, 
Waldshut  07751-83040 

Frauen- & Kinderschutzhaus  07751-3553 

Off ene Beratung
„Courage“  07741-8082277

Hospizdienst e.V.          07751-802333 

Anonymes Sorgentelefon 
für Erwachsene  0800-1110111 

Anonymes Sorgentelefon
für Kinder & Jugendliche 0800-1110333 

Pfl egestützpunkt 
Landkreis Waldshut  07751-864252
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Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
21.1.2026.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Mitbürger, 
liebe Höchenschwanderinnen und Höchenschwander,

das Jahr 2025 gehört nun vollends der Vergangenheit an 
und ich hoff e, dass Sie den Jahreswechsel und vor allem die 
besinnliche Weihnachtszeit so feiern konnten, wie Sie es sich 
vorgestellt haben. Das vergangene Jahr hat viele Heraus-
forderungen mit sich gebracht und vieles davon haben wir 
gemeinsam geschaff t. 2025 war für unser "Dorf am Himmel" 
ein gutes Jahr. Wir haben viele wichtige Themen abgearbei-
tet. So stehen beispielsweise per sofort wieder Bauplätze 
für junge Familien im Ortsteil Attlisberg zur Verfügung und 
die Infrastruktur der Gemeinde wurde mit der Eröff nung des 
Ärztehauses gesichert. Viele weitere kleinere Themen wur-
den ebenfalls angegangen oder gar abgeschlossen: Wasser-
leitungserneuerung in den Ortsteilen Heppenschwand und 
Attlisberg, ein neuer Dorfbrunnen in Amrigschwand und die 

Umrüstung der restlichen Straßenlaternen auf nachhaltige 
LED-Technik.   

Sicherlich gab es aber auch Negatives, was man zunächst 
verarbeiten musste oder damit noch umgehen muss. Ob 
es persönliche Schicksalsschläge wie der Verlust von lieben 
Menschen oder beispielsweise der Großbrand in Tiefenhäu-
sern waren. Aber auch das gehört zum Leben und zu einem 
Jahr dazu. Und gemeinsam haben wir vieles verarbeitet und 
sind damit umgegangen, haben uns gegenseitig unterstützt 
und geholfen. Hierfür möchte ich mich bei Ihnen allen herz-
lich bedanken. 

Das angebrochene neue Jahr 2026 wird uns vor neue Her-
ausforderungen stellen, mit denen wir umgehen werden 
müssen. Die Gemeinde wird mit wesentlich weniger fi nanziel-
len Mitteln auskommen müssen, da weniger Mittel vom Land 
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kommen werden. Gleichzeitig steigen wie überall auch die 
Kosten. 2026 wird der Gemeindehaushalt erstmals mit einem 
hohen Minus abschließen. Daher werden wir mit Einsparun-
gen und Veränderungen leben müssen. Dennoch wollen 
und müssen wir uns weiter entwickeln, um attraktiv für unser 
Bürger, für Neubürger und junge Menschen zu sein und zu 
werden. 

Neben weiteren Baugebieten sind wir verpflichtet ab Septem-
ber die Ganztagsbetreuung an der Grundschule anzubieten. 
Sicherlich tun wir dies für unsere Kinder gerne, dennoch ist 
es fatal, dass der Gesetzgeber die Aufgaben ohne wirkliche 
Kostendeckung für die Kommunen verpflichtend einführt. 
Auch werden große Investitionen getätigt: die Außenanlage 
am Haus des Gastes wird erneuert, das Feuerwehrfahrzeug 
"HLF-10" wird ausgeliefert und muss somit auch abschlie-
ßend bezahlt werden oder die Verbindungsstraße zwischen 
Strittberg und Nöggenschwiel soll im Spätsommer wieder 
hergestellt und somit befahrbar gemacht werden. 
 
Ich bin mir aber sicher, dass wir es gemeinsam schaffen, unse-
re Gemeinde mit allen Ortsteilen weiterzuentwickeln und das 
"Glück zu verdoppeln", wie es Albert Schweitzer einst gesagt 
hatte. Denn wir haben als Gemeinde und als ländlicher Raum 
etliche Vorteile: wir kümmern uns um einander, wir helfen und 
stützen uns, sorgen uns um unsere Nachbarn. Alleine darin 
liegen so viel Kraft und so viele Möglichkeiten, dass ich trotz 
aller Probleme und Herausforderungen sehr positiv in das Jahr 
2026 blicken kann. Helfen Sie mit, dass die junge Generation 
von der älteren lernt und respektiert wird, dass die älteren von 
den jüngeren Hilfe und Anerkennung erhalten und dass wir zu-
sammen alles anpacken, was das Jahr bringen wird. 
 
Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Gemeinderat, mit 
den Vereinen und Firmen und mit Ihnen persönlich unsere 
Gemeinde zu entwickeln, voranzubringen und einen Wohl-
fühlort für uns alle zu gestalten. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Ge-
sundheit und Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit und die 
Gelassenheit um alles zu bewältigen, was kommen wird. Las-
sen Sie uns gemeinsam Mut haben, um Neues zu versuchen, 
uns gegenseitig zu helfen, zu respektieren und zu unterstüt-
zen. Für eine bessere Lebensqualität, für ein schönes Mitein-
ander und für die Zukunft in unserem "Dorf am Himmel".

Ihr Bürgermeister
Sebastian Stiegeler
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Inkrafttreten des Bebauungsplans  
„Oberweschnegg“, 2. Änderung
Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung vom 15. Dezember 2025 den Bebau-
ungsplan „Oberweschnegg“, 2. Änderung im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen.
 
Das Planungsgebiet ist in der abgebildeten Karte hellgrau 
eingefärbt und durch eine schwarze gestrichelte Linie um-
rissen. Es umfasst eine Fläche von ca. 3,22 ha im Ortsteil 
Oberweschnegg. Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Oberweschnegg“ werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Nutzungsmöglichkeit von Ferienwohnun-
gen im Planungsgebiet geschaffen.

 
Der Bebauungsplan „Oberweschnegg“, 2. Änderung tritt 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft.
 
Der Bebauungsplan kann während der üblichen Dienststun-
den beim Rathaus Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, Zim-
mer Nr. 10, eingesehen werden. Zur Einsicht ist jedermann 
berechtigt, weiter können über den Inhalt Auskünfte erteilt 
werden. Der Bebauungsplan kann außerdem über das Inter-
net auf folgender Seite der Gemeinde abgerufen werden:
www.hoechenschwand.de/leben-wohnen/bauen/bebau-
ungsplaene
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs un-
beachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Ab-
wägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB be-
achtlich sind.
 
Wir verweisen auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB. Demnach 
kann für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Pflichti-
gen Entschädigung beantragt werden. Gem. § 44 Abs. 4 BauGB 
erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn er nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, beantragt wird.
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 u. 5 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.
 
Höchenschwand, den 7. Januar 2026
 
Sebastian Stiegeler
Bürgermeister
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Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten
Nach dem Bundesmeldegesetz vom 1. November 2015 darf 
die Meldebehörde Auskunft an folgende Stellen erteilen:
 
- an Parteien, Wählergruppen u.a. Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz
 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehen-
den Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in 
§ 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen.
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlbe-
rechtigten gebunden.
Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften, sofern die Person ver-
storben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden.
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, 
darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
 
- aus Anlass von Alters- oder Ehejubilaren an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk und das Staatsministerium gemäß § 50 
Abs.2 Bundesmeldegesetz
 
Die Meldebehörde darf Auskunft erteilen über Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 
des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder 
folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes fol-
gende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus dem Staats-
ministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch 
den Ministerpräsidenten Daten aus dem Melderegister. Die 
Daten umfassen Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Ge-
schlecht, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Im Mitteilungsblatt werden neu hinzukommende Al-
tersjubilare nur auf ausdrücklichen Wunsch veröffent-
licht. Das gleiche gilt für standesamtliche Mitteilungen. 
 
- an Adressbuchverlage gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmelde-
gesetz
 
Adressbuchverlage erhalten zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über den Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad und Anschrift. Die Daten dürfen 
nur für die Herausgabe von Adressbüchern (in Buchform) ver-
wendet werden.
 
- an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft gemäß § 
42 Bundesmeldegesetz, § 6 des badenwürttembergischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 
Meldeverordnung
 
Es werden Daten wie Familiennamen, Vornamen, frühere 
Namen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht und Anschrift 
an die betreffenden Religionsgemeinschaften übermittelt. 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehöri-
gen, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft angehören. Die Familienangehörigen 
haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-

spruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese 
Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft 
als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
 
- an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Die Meldebehörde übermittelt dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund 
§ 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 
31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Fami-
liennamen, Vornamen und die Anschrift.
 
Die Personen, die von den genannten Datenübermittlungen 
betroffen sind haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeindever-
waltung Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, 79862 Höchen-
schwand, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Er gilt bis zu dessen Widerruf.

AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung
am Montag, 12. Januar 2026, 19:00 Uhr im Rathaus, Sit-
zungszimmer 

TAGESORDNUNG:
 
1.  Bürgerfrageviertelstunde
2. Bauantrag auf Neubau eines Appartementhauses mit 

4 Ferienwohnungen und Garage auf dem Flst. Nr. 710, 
Waldshuter Straße 14

3. Bekanntgabe von Baugenehmigungen
4. 2. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans „Bau-

hof Höchenschwand“ auf Gemarkung Höchenschwand
5. 13. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans „In 

der Bünd“ auf Gemarkung Höchenschwand
6. Neufassung der Verbandssatzung des Gemeindeverwal-

tungsverbandes St. Blasien
7. Beratung über den Haushaltsplanentwurf für die Gemein-

de 2026
8.  Beratung des Wirtschaftsplanentwurfs für die Wasserver-

sorgung 2026
9. Beratung des Wirtschaftsplanentwurfs für den Kurbetrieb 

2026
10. Beratung des Wirtschaftsplanentwurfs für die Breitband-

versorgung 2026
11. Beratung des Wirtschaftsplanentwurfs für die Abwasser-

beseitigung 2026
12. Bekanntgaben, Verschiedenes
13. Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat
14. Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung

Die Sitzungsunterlagen können im Internet unter Hoechen-
schwand.ris-portal.de eingesehen werden.

Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte be-
kannt. Änderungen und die Neuaufnahme von Tagesord-
nungspunkten werden in der Tagespresse bekannt gegeben.

Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung eingeladen.
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Bericht über die öffentliche Gemeinderats-
sitzung vom 15. Dezember 20205 
Zunächst teilte Bürgermeister Stiegeler mit, dass die Sitzung 
am 01. Dezember 2025 nicht im Mitteilungsblatt der Gemein-
de veröffentlicht war und somit nicht ordnungsgemäß ein-
berufen wurde. Aus diesem Grund waren einige Tagesord-
nungspunkte erneut zu behandeln und Beschluss zu fassen. 
Die Sitzung vom 01.12. gilt in diesem Fall als Vorberatung.
 
Bürgerfrageviertelstunde
Herr Michael Villinger sprach die Veröffentlichung der Maß-
nahme Baumfällung in der Bürgermeister-Huber-Straße an 
und hielt eine Sperrung für eine ganze Woche für unnötig 
wegen drei Bäumen, außerdem fragte er nach den Kosten für 
die Aktion.
 
Bürgermeister Sebastian Stiegeler informierte, dass die 
Bäume innen hohl und faul sind, weshalb die Fällung aus 
Verkehrssicherungsgründen notwendig ist. Da die Bäume 
sehr hoch sind und direkt an der Straße stehen, ist kein Platz, 
weshalb die Bäume von oben heruntergestückt werden müs-
sen, um Schäden zu vermeiden. Die entsprechende verkehrs-
rechtliche Anordnung wird für eine Woche beantragt, wobei 
die Sperrung nur tagsüber während der Arbeiten gelten wird. 
Die Arbeiten werden von einer Fachfirma ausgeführt, die 
Kosten werden sich auf ca. 3.000 – 3.500 Euro belaufen.
 
Bauantrag auf Errichtung eines 6-Familienhauses in 
Holzfertigbauweise mit Nebengebäude auf dem Flst. 
Nr. 6440/3, Strittberg 63
Aufgrund der geäußerten Bedenken zu Parkplätzen und Ab-
ständen zur Kreisstraße wurde der ursprüngliche Bauantrag 
überarbeitet und neu eingereicht und in der letzten Sitzung 
bereits behandelt. Da kein Bebauungsplan für das Grund-
stück besteht, muss sich der Bau in die Umgebung einfügen. 
Dies ist nach Absprache mit dem Landratsamt der Fall. Neu 
sind jetzt 9 Parkplätze ausgewiesen, sechs wären nach dem 
Baurecht erforderlich, außerdem ist das ursprünglich geplan-
te Tiny-Haus entfallen und das Gebäude weiter entfernt von 
der Kreisstraße. Gemeinderat Oswald Tröndle wies auf den 
bestehenden Fußweg hin, der nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen werden darf. Außerdem sind künftig mögliche Starkre-
genereignisse zu bedenken.
 
Bürgermeister Stiegeler informierte, dass die Bauherrschaft 
auf eigene Kosten eine Spundwand errichten wird. Er lobte, 
dass die Bauherren auf die Bedenken eingegangen sind 
und Änderungen eingeplant haben. Das Vorhaben ist bau-
rechtlich nicht zu beanstanden. Aus der Zuhörerschaft wurde 
nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass zu wenige 
Stellplätze vorhanden sind und zu befürchten ist, dass auf der 
Kreisstraße geparkt wird.
 
Der Gemeinderat fasste dann bei einer Nein-Stimme und 
einer Enthaltung folgenden Beschluss:
 
Dem Bauantrag auf Errichtung eines 6-Familienhauses in 
Holzfertigbauweise mit Nebengebäude auf dem Flst. Nr. 
6440/3, Strittberg 63, wird zugestimmt.
 
Bauantrag auf Nutzungsänderung von Bankfiliale zu 
zwei Wohnungen und einer Ferienwohnung auf dem 
Flst. Nr. 41/3, Poststr. 4 
Nachdem die Sparkasse in das Ärztehaus umgezogen ist, 
möchte der Eigentümer die bisherige Bankfiliale künftig zu 
Wohnraum umbauen. Es entstehen eine Ferienwohnung und 
zwei fest vermietete Wohnungen. Die Verwaltung hatte keine 
Bedenken gegen den Bauantrag. Der Gemeinderat fasste fol-
genden einstimmigen Beschluss:

Dem Bauantrag auf Nutzungsänderung von Bankfiliale zu 
zwei Wohnungen und einer Ferienwohnung auf dem Flst. Nr. 
41/3, Poststr. 4, wird zugestimmt.
 
Bebauungsplan „Oberweschnegg“, 2. Änderung im 
vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 BauGB
a) Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der 
Offenlage und Behördenbeteiligung
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB
Im Ortsteil Oberweschnegg bestehen Wünsche zur Nutzung 
von Teilen der Wohngebäude als Ferienwohnungen. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Oberweschnegg“ las-
sen dies derzeit nicht zu. So ist in dem Bebauungsplan aus 
dem Jahr 1972 mit späteren Änderungen die ausnahmsweise 
Nutzung als Beherbergungsgewerbe ausdrücklich ausge-
schlossen.
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans „Oberweschnegg“ 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nut-
zungsmöglichkeit als Ferienwohnung geschaffen werden.
 
Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 22.09.2025 die 
Offenlage des Planentwurfs und die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen. 
Über die eingegangenen Stellungnahmen und den Bebau-
ungsplan in seiner endgültigen Fassung hat der Gemeinderat 
Beschluss zu fassen.
 
Aus der Behördenbeteiligung sind lediglich vom Naturschutz 
verschiedene Hinweise zu angrenzenden Biotopen und 
Feuchtgebieten eingegangen, die in die textlichen Festset-
zungen aufgenommen wurden. Weitere Bedenken oder An-
regungen wurden nicht eingereicht.
 
Der Gemeinderat fasste folgende einstimmigen Beschlüsse:
 
a)   Der Gemeinderat beschließt das Ergebnis der Abwägun-
gen zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Offen-
lage des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 BauGB.
 
b)   Der Gemeinderat billigt die endgültige Fassung des 
Bebauungsplans „Oberweschnegg“, 2. Änderung in der 
Fassung vom 15.12.2025 als Bebauungsplan im vereinfach-
ten Verfahren gem. § 13 BauGB und beschließt die Satzung 
gemäß § 10 BauGB.
 
Beratung und Beschluss Errichtung und Betrieb 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge am Rathaus 
Die Gemeinde hat Fördermittel für die Errichtung einer 55 
Kw-Schnellladesäule in der Ortsmitte beantragt und hier 
die Bewilligung über 50.000 Euro erhalten. Die Verwaltung 
möchte diese Ladesäule in Zusammenarbeit mit dem Anbie-
ter Naturenergie verwirklichen, welcher auch schon die La-
desäulen am Haus des Gastes betreibt. Der Eigenanteil der 
Gemeinde wird sich auf ca. 5.500 Euro belaufen. Mit Blick auf 
die Entwicklung der Ortsmitte wird der Standort der Park-
plätze am Rathaus für richtig befunden, der genaue Standort 
muss noch abgestimmt werden.
 
Der Gemeinderat war einverstanden und fasste folgenden 
einstimmigen Beschluss:
 
Der Gemeinderat stimmt zu, eine Ladesäule bei Naturener-
gie Hochrhein AG zum Preis von 55.500 Euro brutto zu be-
schaffen und diese am Rathaus zu installieren.
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Beschluss über die Beantragung von Ausgleichstock-
mitteln für die Sanierung des Schuldachs
Mit Beratung am 29.07.24 hat der Gemeinderat die Beantra-
gung von Mitteln aus der Schulbauförderung für die Erneue-
rung des Schuldaches beschlossen. Hier war die Projektsum-
me durch Planer Patrick Schmidt in Höhe von rd. 675.000 Euro 
vorgestellt worden. Förderfähig über die Schulbauförderung 
sind jedoch nur rund 460 T€. Mündlich liegt eine positive Ent-
scheidung in Höhe von 152.000 € bereits vor, der Bescheid 
steht aber noch aus.
 
Dies bedeutet, dass der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 
525 T€ liegt. Nach Rücksprache mit der Fördermittelstelle 
für den Ausgleichstock kann ein Antrag eingereicht werden, 
auch wenn bis dato noch kein Bescheid über die Schulbauför-
derung vorliegt. Ebenso kann im Antrag die Kosten für die 
Maßnahmen zum Umbau für die Ganztagsbetreuung mit auf-
genommen werden. Hier gehen wir von rd. 200.000 Euro aus. 
D.h. wir können nun die 460 T€ förderfähige Kosten aus der 
Schulbauförderung und die rd. 200.000 € Ganztagsbetreu-
ungskosten beantragen und hoffen dann auf eine höchst-
mögliche Förderung.
 
Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss:
 
Der Gemeinderat beschließt die Beantragung von Ausgleich-
stockmitteln für die Sanierung des Schuldachs und sowie 
der Investitionskosten für die Ganztags-Schulbetreuung der 
Grundschule Höchenschwand.
 
 
Ergebnisse der Brandverhütungsschauen in Halle 
Attlisberg und Haus des Gastes
Haus des Gastes:
Bereits am 11.04.2024 fand eine Brandverhütungsschau im 
Haus des Gastes statt. Durch die Größe des Gebäudes ist es 
eine umfangreiche Begehung, welche alle fünf Jahre stattfin-
det. Die Maßnahmen in der Entscheidung des Landratsamt 
Waldshut sind teilweise bereits angegangen, einige der Maß-
nahmen sind jedoch umfangreich und werden im Haushal-
tansatz 2026 berücksichtigt.
 
Halle Attlisberg:
Am 24.06.2025 fand eine erneute Brandverhütungsschau in 
der Halle Attlisberg statt (5- Jahres-Turnus). Die Ergebnisse 
und Aufgaben sind im Entscheid des Landratsamt Waldshut 
enthalten. Bereits direkt nach der Begehung wurden die klei-
neren Maßnahmen ausgeführt. Jedoch werden einige Dinge 
erst im neuen Jahr gemacht werden können und werden 
daher im Haushaltsansatz 2026 berücksichtigt, z.B. Ertüchti-
gung Notausgangtüre Halle in Richtung Osten.
 
Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss:
 
Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Brandverhütungs-
schauen zur Kenntnis und erteilt der Verwaltung die Voll-
macht, die Arbeiten ausführen zu können. Größere Maßnah-
men werden vor Beauftragung im Gemeinderat behandelt 
und sind im Haushaltsansatz 2026 enthalten.
 
 
Bekanntgaben, Verschiedenes 
Bürgermeister Stiegeler gab folgendes bekannt:
 
Die Gemeinde erhält Mittel in Höhe von 152.000 Euro aus der 
Schulbauförderung für die Sanierung des Schuldachs.
 
Dank an MdB Schwarzelühr-Sutter für ihren Einsatz bei der 
Bundesnetzagentur zum Erhalt der Postfiliale in Höchen-
schwand

Das Arbeitsverhältnis mit Herrn Martin Zumkeller als Leiter 
der Tourist-Information Höchenschwand endet in gegensei-
tigem Einvernehmen zu Ende Februar 2026. Zusammen mit 
Projekt M wird man die weitere Strukturierung bei der Tou-
rist-Information weiter entwickeln.
 
 
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat
Gemeinderat Fabian Berger berichtete, dass die Wegsanie-
rung am Waldweg zwischen Ellmenegg und Segalen nicht 
gut ausgeführt wurde, die Böschungen sind sehr steil abge-
graben, auch beim unteren Wege muss nachgearbeitet wer-
den, weil Dohlen sehr tief angelegt wurden. Bürgermeister 
Sebastian Stiegeler wird diesbezüglich mit Försterin Frau 
Kummer Rücksprache halten und eventuell einen Ortstermin 
mit den Anliegern anberaumen.

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Herzliche Einladung  
zum Neujahrsempfang
Sehr geehrter Bürgerinnen und Bürger,
gerne lade ich Sie zum Neujahrsempfang am Sonntag, 
11.01.26 ins Haus des Gastes ein. Ab 11:30 Uhr werde ich 
Ihnen einen kleinen Rückblick und auch eine Aussicht für 
2026 geben.

Warum ab 11:30 Uhr? Zum einen, weil um 10:30 Uhr eine 
heilige Messe in der kath. Kirche stattfindet und zum ande-
ren, weil die Trachtenkapelle Höchenschwand ab 10:00 Uhr 
ein Sonntagskonzert im Haus des Gastes spielt. Ab 11:30 
Uhr ist somit Zeit für den Empfang, welcher mit circa einer 
Stunde Dauer angesetzt ist. Neben meiner Begrüßung und 
Ansprache freue ich mich sehr, dass der Geschäftsführer der 
DreiWeltenCard, Herr Spettel, anwesend sein wird und die 
Vorzüge der Inklusivkarte DreiWeltenCard, welche es als 
Gästekarte, als Bürger- und als Jobcard gibt, vorstellen wird. 
Die Gemeinde unterstützt diese Karte seit Gründung mit In-
klusivleistungen wie dem kostenlosen Verleih von Schnee-
schuhen oder Rodelschlitten.

Ich freue mich, wenn Sie zahlreich den Weg ins Haus des Gas-
tes finden und im Foyer ein Glas Sekt zum Anstoßen genießen.

Ihr Bürgermeister
Sebastian Stiegeler

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.

www.primo-stockach.de • Tel. 07771 9317-11
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Die Gemeinde Höchenschwand sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Mitarbeiter im Werkhof (m/w/d) 
mit Aussicht auf Stellvertretung  
des Werkhofleiters
 
Ihr Aufgabengebiet
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die Erledi-
gung aller im kommunalen Bauhof anfallenden Tätigkei-
ten wie beispielsweise:

•  die Durchführung des Winterdienstes
•  die Instandhaltung und Reinigung von Straßen, Feld-

wegen und öffentlichen Plätzen
•  die Pflege, Wartung, Instandhaltung und Unterhaltung 

von kommunalen Einrichtungen, Grün- und Parkanla-
gen, Kinderspielplätzen, Wasser- und Abwasseranla-
gen und des Friedhofes

•  die Unterstützung von kommunalen Veranstaltungen
 
Das bringen Sie mit
• eine abgeschlossene Ausbildung in einem (bau-) hand-

werklichen Beruf, vorzugsweise als
• Land/KFZ-Maschinen-Mechaniker
• Installateur oder Heizungsmonteur
• Elektriker u.a.
• Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie eine 

ergebnisorientierte Arbeitsweise
• mind. einen Führerschein der Klasse B, von Vorteil ist 

ein Führerschein der Klasse BE, CE oder C1E   
• handwerkliches Geschick und sicheren Umgang mit 

Maschinen
• die Bereitschaft zur Übernahme von Tätigkeiten auch 

außerhalb der üblichen Arbeitszeiten
 
Wir bieten Ihnen
• ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsrei-

ches Aufgabengebiet
• eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Std./

Woche)
•  ein gutes Team im Werkhof wie auch der gesamten Ge-

meinde
• eine Vergütung nach TVöD sowie eine betriebliche Al-

tersvorsorge
•  Dienstkleidung und Jobrad
•  eine Betriebliche Krankenversicherung
 
Sind Sie interessiert?
Dann übersenden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewer-
bung bis 30. Januar 2026 an die Gemeindeverwaltung 
Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, 79862 Höchen-
schwand. Gerne auch per E-Mail an rathaus@hoechen-
schwand.de.
 
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen Bettina Böhler, 
Personalamt unter der Rufnummer 07672/4819-22 
oder Thomas Vogelbacher, Werkhof-Leitung, 
E-Mail: Thomas.Vogelbacher@hoechenschwand.de 
gerne zur Verfügung.

Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne
Nächster Abholtermin
für den Gelben Sack ist am Montag, 12. Januar 2026
für die Blaue Tonne am Samstag, 10. Januar 2026
Die Abfuhr beginnt um 6:00 Uhr. 
Die Gemeindeverwaltung bittet darauf zu achten, dass die 
gelben Säcke nicht zu früh an die Straßen gestellt werden. 
Die Säcke gehen oft schon vor dem eigentlichen Abholtag 
kaputt und die Inhalte werden dann durch den Wind, Vögel 
oder andere Tiere verteilt. Ebenfalls sollten die Säcke be-
schwert werden, denn bei Wind werden diese sonst durch 
die Gegend geweht.
Außerdem ist es natürlich kein schöner Anblick, wenn über 
das ganze Wochenende vor dem Abholungstag die Säcke 
das Ortsbild prägen.
Vielen Dank für das Verständnis und das Mitwirken.
 
Sprechstunde mit dem Bürgermeister
Bürgermeister Stiegeler bietet in 14-tägigem Rhythmus eine 
Bürgersprechstunde an. Die nächste Sprechstunde findet 
statt am Dienstag, 13. Januar 2026 in der Zeit von 15 bis 
17 Uhr. Nächster Termin ist am 27. Januar 2026. 

Zur besseren Planung bitten wir um vorherige telefonische 
Anmeldung unter Tel. 07672-48190 oder per E-Mail unter rat-
haus@hoechenschwand.de.

Bitte nennen Sie uns dabei auch das Thema Ihres Gesprächs-
wunsches, damit wir das Gespräch vorbereiten und Ihre Fra-
gen klären können.

Auch außerhalb der festgelegten Bürgersprechstunden be-
steht die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Wenden 
Sie sich hierzu bitte ebenfalls an die oben genannten Kon-
taktdaten. Vielen Dank.
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Mehr Zeit zum Spielen!
Ab sofort öffnet unser Indoor-Spielzimmer in der Senioren-
residenz zusätzlich samstags von 15–17 Uhr und sorgt für 
Spiel, Spaß und Bewegung – ganz unabhängig vom Wetter.
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Öffnungszeiten der Bücherei St. Michael  
Höchenschwand
Die Bücherei ist am Montag und Donnerstag 
von 16 – 18 Uhr geöffnet
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch

Konzerte und Veranstaltungen der  
Tourist-Information Höchenschwand  
im Januar 2026 
Freitag, 9. Januar 2026 
13:30  Wanderung zur Domstadt St. Blasien 
Heute laufen Sie mit dem Wanderführer zur Domstadt St. Bla-
sien (Dom kann besucht werden) - mit Einkehr. Anmeldung 
bis 10:00 Uhr in der Tourist-Info.    
Sonntag, 11. Januar 2026     
10:00  Sonntagskonzert   
mit der Trachtenkapelle Höchenschwand, Eintritt frei. 
Im Haus des Gastes. 
11:30  Neujahrsempfang  im Haus des Gastes
Dienstag, 13. Januar 2026    
19:00  Abendwanderung   
Gemütliche Abendwanderung mit dem Wanderführer rund 

um das "Dorf am Himmel". Anmeldung bis 12:00 Uhr in der 
Tourist-Info.       
Freitag, 16. Januar 2026  
13:30  Schwarzwälder-Speckwanderung   
Gehen Sie mit unserem Wanderführer auf Tour mit Speckes-
sen im Wirtshaus. Die Wanderung kostet 7 €. Anmeldung bis 
10:00 Uhr in der Tourist-Info. 
Sonntag, 18. Januar 2026     
10:00  Sonntagskonzert mit dem Musikverein Remetschwiel-
Brunnadern im Haus des Gastes, der Eintritt ist frei. 
16:00  Puppentheater   
PAW Petrol für Kinder ab 2 Jahren im Haus des Gastes

Dienstag, 20. Januar 2026    
19:00  Abendwanderung   Gemütliche Abendwanderung mit 
dem Wanderführer rund um das "Dorf am Himmel".  Anmel-
dung bis 12:00 Uhr in der Tourist-Info.   
Freitag, 23. Januar 2026  
13:30  Wanderung auf dem Sagenpfad  
Gehen Sie mit unserem Wanderführer auf dem Sagenpfad. 
Die 6 km Tour startet am Haus des Gastes. Anmeldung bis 
10:00 Uhr in der Tourist-Info.       
18:00  Die Physikanten    
im Haus des Gastes, Tickets sind in der Tourist-Information 
erhältlich
Dienstag, 27. Januar 2026    
19:00  Abendwanderung   Gemütliche Abendwanderung mit 
dem Wanderführer rund um das "Dorf am Himmel".  Anmel-
dung bis 12:00 Uhr in der Tourist-Info.   
Freitag, 30. Januar 2026  
13:30  Schwarzwälder-Speckwanderung   Gehen Sie mit un-
serem Wanderführer auf Tour mit Speckessen im Wirtshaus. 
Die Wanderung kostet 7 €. Anmeldung bis 10:00 Uhr in der 
Tourist-Info.        
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael
 
Kirchstraße 1
79862 Höchenschwand
Telefon: 07672-534
Mail: E.Kohlbrenner@se-stblasien.de
 
Öffnungszeiten des Pfarramtes:
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr
 
Freitag, 9.1. 19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu 

Ehren der Schmerzensmutter Maria
Samstag, 10.1. 19:00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 11.1. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 16.1. 19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu 

Ehren der Schmerzensmutter Maria
Samstag, 17.1. 19:00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 18.1. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 23.1. 19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu 

Ehren der Schmerzensmutter Maria
Samstag, 24.1. 19:00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 25.1. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
 
Bücherei St. Michael im Kath. Gemeindezentrum 
geöffnet: Montag und Donnerstag von 16 – 18 Uhr
 
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch
 
 
Evangelisches Pfarramt
Höchenschwand / Häusern
Hebelweg 3, 79862 Höchenschwand
Telefon: 07672-706  
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de
www.ev-kirche-hoechenschwand.de
 
 
Wochenspruch:  Welche der Geist Gottes treibt, die sind 
Gottes Kinder. (Röm. 8,14)
 
Gottesdienste:  
Sonntag, 11.01.2026
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Hans-Wilhelm Herrmann)
Sonntag, 18.01.2026
10:30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Anne-Katrin Kuhn)
Sonntag, 25.01.2026
10:30 Uhr Gottesdienst (Dekanin i. R. Christiane Vogel)
 
Veranstaltungen:
Freitag, 09.01.2026
07:00 Uhr Morgengebet im Gemeindehaus

Mittwoch, 14.01.2026
19:30 Uhr Abendgebet – Sing & Pray in der Kirche
Wir hören dabei auf Worte der Bibel, beten und singen.

Freitag, 16.01.2026
07:00 Uhr Morgengebet im Gemeindehaus
 
 

AUS DEN VEREINEN

Christbaum-Aktion 2026
Die Jugendfeuerwehr Höchenschwand hilft Ihnen dabei, Ihren 
Christbaum richtig zu entsorgen. So einfach funktioniert es:
Den abgeschmückten Christbaum am Samstag, 17.01.2026, 
ab 08 Uhr an den Straßenrand stellen.

Achtung: Es können nur Christbäume mitgenommen werden, 
welche direkt an einer Gemeinde-/Kreisstraße abgelegt wer-
den. Wir bitten die Aktionsbänder gut sichtbar anzubringen!

Verkauf der Aktionsbänder: Einkaufsparadies Losch, Höchen-
schwand, Bauernmarkt Frohnschwand

Über Ihre Unterstützung freut sich die Jugendfeuerwehr 
Höchenschwand.

Nachbarschaftshilfe Höchenschwand e.V.
„Gemeinsam schmeckt es besser“ 
Weitere Termine für unsere geselligen Treffen
 
Landgasthaus Engel, Frohnschwand
Freitag, 09. Januar 2026, 12.00 Uhr
Mittagsmenü zu 17,50 €/Person
 
Restaurant-Pension Linde, Höchenschwand 
Donnerstag, 15. Januar 2026, 16.00 Uhr
Flammkuchen oder Gulasch mit Kartoffelknödel
 
Gedächtnistraining mit Frau Gisela Satzer
im Kath. Gemeindezentrum Höchenschwand
Samstag, 17. Januar 2026, 10.00 Uhr
 
Landgasthof Rössle, Tiefenhäusern
Montag, 19. Januar 2026, 12.00 Uhr
Mittagsmenü zu 16,50 €/Person
 
Benötigen Sie Hilfe oder Unterstützung im Alltag? Wir ma-
chen auch Einkäufe und Fahrdienste. Der Nachbarschafts-
hilfeverein Höchenschwand-Häusern ist bei Bedarf gerne für 
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger einsatzbereit.
 
Weitere Informationen und Anmeldungen unter
Tel. 07672/480 93 96 - Anni Vogelbacher
 
 
Narrenzunft
Wir suchen noch Beiträge für die Narrenzeitung
Unsere Narrenzeitung hat noch ein paar leere Seiten und 
wartet auf Eure lustigen Geschichten und Anekdoten aus 
dem Dorf- oder Vereinsgeschehen. Oder vielleicht ist Euch ja 
selbst etwas Witziges passiert und ihr wollt uns daran teilha-
ben lassen. Dann schickt Eure Beiträge bis 16.01.2026 per 
Mail an redaktion@nztz.de (wenn möglich mit Kontaktin-
formationen im Fall von Rückfragen). Es muss auch nicht un-
bedingt fertig ausformuliert oder gereimt sein, wir machen 
dann schon was draus. Anonym eingereichte Berichte kön-
nen leider nicht berücksichtigt werden.
 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge und wünschen Euch eine 
glückselige Fasnet.
 
Eure Narrenzunft Tannenzäpfle e.V.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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SV Höchenschwand
Der Sportverein bietet ab dem 12.01.2026
immer montags, 18:00 – 19:00 Uhr in der Halle Attlisberg
einen Bodyfit-Kurs an.

Ganzkörperworkout
Ein effektives Kraft- und Ausdauertraining, das dich stärkt, 
ins Schwitzen bringt und rundum fit macht. Für Anfänger und 
Fortgeschrittene geeignet – du bestimmst dein Tempo, wir 
gemeinsam die Motivation! Erstmaliges Probetraining kos-
tenlos! Preise für 5er und 10er-Karten sowie weitere Infos bei 
Annika Schwarz, Tel. 015253377924.

Tennisclub Höchenschwand
Jahreshauptversammlung TC Höchenschwand
Wir laden alle Mitglieder und Freunde des Tennisclubs herz-
lich zur Jahreshauptversammlung für das Vereinsjahr 2025 
am Freitag, 30. Januar 2026 um 20.15 Uhr in das Hotel Al-
penblick in Höchenschwand ein.
 
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Berichte: Kassierer, Kassenprüfer, Sportwart, Jugendwart, 

Mannschaftsführer-innen
3.  Entlastung der Vorstandschaft
4.  Ehrungen
5. Teil-Neuwahlen: Vorstand Kassierer und Vorstand Infra-

struktur
6.  Bekanntgabe, Verschiedenes, Ausblick
7.  Wünsche, Anträge
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
 
Mit sportlichen Grüßen
Vorstandschaft TC Höchenschwand

Trachtenkapelle Amrigschwand- 
Tiefenhäusern 1958 e. V.
Jahreshauptversammlung 2026
Am Samstag, dem 24. Januar 2026 findet im Q-Stall im 
Landgasthaus Rössle in Tiefenhäusern unsere 68. Jahres-
hauptversammlung statt. Beginn 20:00 Uhr
 
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Jahresrückblick des 1. Vorsitzenden
2. Jahresrückblick des Schriftführers
3. Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer
4. Jahresrückblick der Dirigenten
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Teilwahlen
7. Ehrung der besten Probenbesucher
8. Wünsche und Anträge
 
Änderungen vorbehalten.
 
Mit freundlichen Grüßen   
Ihre Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern
 

Förderverein der Trachtenkapelle  
Amrigschwand-Tiefenhäusern e.V. 
Mitgliederversammlung 2026
Am Samstag, dem 24. Januar 2026 um 19:30 Uhr findet im 
Q-Stall des Gasthaus Rössle in Tiefenhäusern unsere 8. Mit-
gliederversammlung statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Jahresrückblick des 1. Vorsitzenden
2. Jahresrückblick der Schriftführerin
3. Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Wahl der Vorstandschaft und der Kassenprüfer
6. Wünsche und Anträge

Änderungen vorbehalten.

Wir würden uns freuen, alle Fördervereinsmitglieder bei uns 
begrüßen zu dürfen.
 
Mit freundlichen Grüßen 
Euer Förderverein
der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern
 

Trachtentanzgruppe
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Freitag, den 23. Januar 2026 findet um 20.00 Uhr im 
Landgasthaus Engel in Frohnschwand die Jahreshauptver-
sammlung (Mitgliederversammlung) der Trachtentanzgruppe 
Amrigschwand-Tiefenhäusern e.V., Mitglied im Bund Heimat 
und Volksleben e.V., statt. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.   Begrüßung durch den 1. Vorstand
2.   Bericht des Schriftführers
3.   Bericht der Tanzleiter
4.   Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer
5.   Entlastung der Vorstandschaft
6.   Wahlen: 1. Vorstand
  Kassierer
  3 Beisitzer
  Kassenprüfer
7. Wünsche und Anträge

Zu Punkt 7: Die Wünsche und Anträge sollten bis spätestens 
Freitag, den 16.01.2026 beim 1. Vorsitzenden Niclas Brantner 
schriftlich eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen
Niclas Brantner
1. Vorstand

Weitere Vereine
Bürgerliste Höchenschwand
Einladung Hauptversammlung 2026
Die Mitglieder der Bürgerliste Höchenschwand und alle inte-
ressierten Einwohner der Gemeinde sind eingeladen zur Jah-
reshauptversammlung 2026 am Mittwoch, 14.01.2026, 20:00 
Uhr, im Hotel Nägele in Höchenschwand.

Tagesordnung
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Rückblick auf 

das vergangene Vereinsjahr
2.  Protokoll der Jahreshauptversammlung 2025
3.  Kassenbericht
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung der Vorstandschaft
6.  Neuwahlen der Vorstandschaft (1. Vorsitzender, stellv. 

Vorsitzender, Schriftführer, Kassierer, Kassenprüfer)
7.  Aktuelles aus dem Gemeinderat
8.  Ausblick
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Weitere Punkte zur Tagesordnung können gerne vorab mit 
dem Vorsitzenden besprochen werden.

Andreas Ebi
Schriftführer
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INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Kurs 1-26-19 Einführung zum Yoga und Qigong – Schnup-
perkurs
Dienstag, 6. Januar 2026, 10.00 – 12.00 Uhr, Kursaal, Am Kur-
garten 9, St. Blasien
Kurs 1-26-14 Level Up Ya Body für Girls und Gören
Donnerstags, 8. Januar bis 5. Februar 2026, 5x, 17.00 Uhr - 
18.30 Uhr, Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien
Kurs 1-26-15 Yoga für den Rücken
Montags, 12. Januar bis 2. März 2026, 8x, 10.15 Uhr – 11.15 
Uhr, Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien
Kurs 1-26-25 Rückenfit
Montags, 12. Januar bis 9. März 2026, 8x, 17.30 Uhr – 18.30 
Uhr, Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien
Kurs 1-26-26 Fit und Beweglich nach Liebscher & Bracht
Montags, 12. Januar bis 9. März 2026, 8x, 18.45 Uhr – 19.45 
Uhr, Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien
Kurs 01-26-05 Nähen für Anfänger ab 8 Jahren
Dienstags, 13. Januar bis 10. Februar 2026, 5x, 16 Uhr – 17.30 
Uhr, St.-Fridolinstr. 17, Häusern
Kurs 1-26-30 Yoga
Di, 13. Januar bis 3. März 2026, 8x, 18.30 Uhr – 19.30 Uhr, Vor-
tragsraum Rathaus Bernau, Rathausstr. 18
Kurs 01-26-06 Nähen für Fortgeschrittene, ab 8 Jahren
Mittwochs, 14. Januar bis 11. Februar 2026, 5x, 16 Uhr – 17.30 
Uhr, St.-Fridolinstr. 17, Häusern
Kurs 1-26-13 Entspanntes Loslassen in Bewegung 
mit Qi Gong
Donnerstags, 15. Januar bis 19. März 2026, 8x, 18 Uhr – 19 Uhr, 
Bürgersaal Rathaus, St.-Fridolinstr. 5, Häusern
Kurs 1-26-18 Qigong
Mittwochs, 21. Januar bis 11. März, 8x, 17.15 Uhr – 18.00 Uhr, 
Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien
Kurs 1-26-21 Schnupperkurs Englisch für Beginner
Mittwoch, 21. Januar 2026, 18 bis 19 Uhr, Fürstabt-Ger-
bert-Schule, Raum 7, EG, Todtmooserstr. 25, St. Blasien
Kurs 1-26-16 Yoga Klassik mit Meditation
Mittwochs, 21. Januar bis 11. März 2026, 8x, 18.15 Uhr – 19.15 
Uhr, Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien
Kurs 1-26-22 Schnupperkurs Englisch "Fit für die Reise"
Donnerstag, 22. Januar 2026, 18 - 19 Uhr, Fürstabt-Ger-
bert-Schule, Raum 7, EG, Todtmooserstr. 25, St. Blasien
Kurs 1-26-106 Einführung Microsoft Office
Dienstag, 27. Januar 2026, 9 - 12 Uhr, Haus des Gastes, Ru-
dolf-Eberle-Str. 3, Höchenschwand
Kurs 1-26-11 KI leicht gemacht - dein Turbo für den Alltag
Dienstag, 27. Januar 2026, 14 - 17 Uhr, Haus des Gastes, Ru-
dolf-Eberle-Str. 3, Höchenschwand
Kurs 1-26-23 Englisch für Beginner
Mittwochs, 28. Januar bis 1. April 2025, 10x, 18 - 19.30 Uhr, 
Fürstabt-Gerbert-Schule, Raum 7, EG, Todtmooserstr. 25, St. 
Blasien
Kurs 1-26-24 Englisch "Fit für die Reise"
Donnerstags, 29. Januar bis 9. April 2026, 10x, 18 - 19.30 Uhr, 
Fürstabt-Gerbert-Schule, Raum 7, EG, Todtmooserstr. 25, St. 
Blasien
Kontakt und Anmeldung: VHS Raumschaft St. Blasien Stefa-
nie Winkler 07672-414-46 vhs@stblasien.de
Mehr Informationen und vollständiges Programm www.
vhs-stblasien.de 

Infoveranstaltung am Kolleg
Das Kolleg St. Blasien lädt am Freitag, den 16. Januar 2026, 
um 16:00 Uhr Grundschülerinnen und Grundschüler der Klas-
sen 4 sowie deren Eltern zu einem Besuchstag „Kolleg erle-
ben“ ein. An diesem Info-Nachmittag der offenen Tür haben 
die Besucher die Möglichkeit nach der Begrüßung durch die 
Schulleitung, das Kolleg an verschiedenen Stationen in und 
um das Kollegsbäude und das neue Zentrum für Naturwis-
senschaften zu entdecken. Die Anmeldung erfolgt bis 12. 
Januar über die Kollegspforte unter Telefon 07672/27-0 oder 
per Mail: pforte@kolleg-st-blasien.de
 

Abstimmen zum Biosphären-Förder- 
programm am 22. Januar 2026
Das Biosphärengebiet Schwarzwald lädt alle Interessierten 
herzlich zur Gesamtsäulensitzung (Bürgergremium) ein. Die 
Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. Januar 2026, von 
19.00 bis ca. 20.30 Uhr im Bürgersaal Schönau (Bifangs-
traße 1) statt. Im Mittelpunkt steht die Förderrunde 2026: 
Vorgestellte Förderanträge können von den Teilnehmenden 
kennengelernt und bewertet werden. Diese Rückmeldungen 
fließen in die Entscheidung des Lenkungskreises über die 
Projektförderung ein. Zudem wird über einen möglichen För-
derschwerpunkt für 2027 abgestimmt.
Eine Anmeldung per E-Mail bis 18.01.2026 an Biosphaer-
engebiet-Schwarzwald@rpf.bwl.de ist erforderlich.
Das Team der Geschäftsstelle freut sich auf eine rege Teilnahme.

Gemeinnützige Gesellschaft für  
Familienhilfe mbH - GfFH
Die GfFH in Waldshut-Tiengen sucht Sie!
Sachbearbeitung Rechnungswesen (m/w/d),
in Vollzeit (Teilzeit möglich), 39 Wochenstunden, unbefris-
tet. Weitere Infos & Bewerbung unter www.gffh.de, Tel.:  
+49 7751864735 | +49 7751864734, Mail: bewerbungen@gffh.de
Wir freuen uns auf Sie! EN
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Suchen & fi nden – 
ganz einfach mit 
einer Kleinanzeige!

Gartenhilfe gesucht? Ein Sofa zu vergeben? 
Oder auf der Suche nach einer neuen Wohnung?
Unsere privaten Kleinanzeigen bringen Menschen 
zusammen – schnell, lokal und unkompliziert.

Wichtige Hinweise zur Schaltung von Kleinanzeigen
• Zahlung: Anzeigen und Chiffregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung 

per Barzahlung oder Bankeinzug beglichen.
• Textänderung: Eine nachträgliche Änderung des Anzeigentextes ist nicht möglich.
• Gewerbliche Anzeigen: Anzeigen mit gewerblichem Charakter werden gemäß 

unserer aktuellen Preisliste für Gewerbetreibende berechnet.
• Private Kleinanzeigen: Der Sondertarif für private Kleinanzeigen gilt ausschließlich 

für schwarz-weiße Anzeigen in den Größen 20 mm  und 30 mm.

• Gestaltete Anzeigen: Anzeigen mit Gestaltung (z. B. Danksagungen, 
Glückwünsche, Traueranzeigen) werden ab einer Größe von 30 mm zum 
Normaltarif abgerechnet.

• Stornierung: Wenn mehrere Wochen oder Ausgaben storniert werden, ist dies 
grundsätzlich möglich. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Rechnungsbetrag nicht 
zurückerstattet wird. 

• AGB: Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen, abrufbar unter www.primo-stockach.de.

MusterGemütliches 3-Sitzer-Sofa abzugeben – kostenlos!
Wir verschenken unser gut erhaltenes, beiges Sofa (3-Sitzer) wegen 

Neuanscha� ung. Gep� egt, aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt. 
Maße: ca. 2 m breit. Abholung in Musterstadt möglich.

Tel. 00001 / 123456 oder Mail an mustername@email.de

  20 mm hoch x 2-Spaltig (90 mm breit)

 1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 

  2 Ausgaben   =  30 € inkl. MwSt. 

  ab 3 Ausgaben   =  jeweils 15 € inkl. MwSt. pro    
  Ausgabe abzgl. 30% Rabatt

Muster
Zuverlässige Gartenhilfe für Privathaushalt gesucht 
Für unseren privaten Garten suchen wir eine freundliche Unter-
stützung bei leichten Arbeiten wie Rasenmähen, Unkraut jäten und 
Pflanzenpflege – ca. 2–3 Std. pro Woche, nach Absprache.
Bezahlung nach Vereinbarung. 

 Kontakt: Tel. 00001 / 654321 oder WhatsApp

  30 mm hoch x 2-Spaltig (90 mm breit)

  1 Ausgabe  =  20 € inkl. MwSt. 

  2 Ausgaben   =  40 € inkl. MwSt. 

  ab 3 Ausgaben   =  jeweils 20 € inkl. MwSt. pro    
  Ausgabe abzgl. 30% Rabatt

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11    07771 9317-40
 anzeigen@primo-stockach.de     www.primo-stockach.de

  Chiffreanzeige: Bei Chiffreanzeigen berechnen wir 11,90 € 
inkl. MwSt.. Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

Ja, ich möchte eine Anzeige in folgenden Ausgaben buchen

Ausgabe 1

Ausgabe 2

Ausgabe 3

Meine Anzeige soll in der Kalenderwochen erscheinen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Anzeigentext (Bitte lesbar schreiben!)*

Kontaktdaten

Vorname/Nachname*

Straße*

Plz/ Ort*

Telefon*

E-Mail*

Abbuchungsermächtigung

 Hiermit ermächtige ich Sie, den Betrag für diesen Anzeigenauftrag einmalig 
von dem angegebenen Konto per Lastschrift einzuziehen.

 Hiermit ermächtige ich Sie, alle künftigen Beträge im Rahmen meiner Anzei-
genschaltungen bis auf Widerruf von dem angegebenen Konto per Lastschrift 
einzuziehen.

Kontoinhaber*

BIC*

IBAN*

Datum*  Unterschrift (Rechtsverbindlich)*

Auftrag erteilt!

Privates Kleinanzeigen-Formular - Gültig ab 01.09.2025

Wähle zwischen den beiden Möglichkeiten aus



2-Zimmer-Wohnung,
Höchenschwand (Hauptort)

hochwertige EBK, Diele, Bad, Balkon, 65 m², 
KM 520 € + Garage + NK.
 Tel. 07672 - 46 03

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben au - aus - be - bel - boh - bra -
brand - bruch - buch - che - dreh - due - ein -
end - er - er - fen - fer - flo - fuess - ge - ge -
geb - ger - ha - haend - jae - kan - keit - koh -
kryp - kul - len - ler - ler - lich - ma - ma - men -
mung - ne - ne - ne - ner - nis - nom - nueg -
pfef - rechts - rei - ren - ren - rung - sam -
schau - schi - schlag - schuh - schwei - sen -
send - spuel - stim - streit - streu - sturm - tau -
ten - ti - ti - to - tor - um - ver - vie - vor - vul -
waeh - wein - wir
sind 21 Wörter zu bilden, deren siebte und elfte 
Buchstaben, jeweils von unten nach oben gelesen, eine 
Bauernregel ergeben.

1. Naturkatastrophe

2. ruhig, besinnlich

3. Fleischgericht

4. Ort des Güterfernverkehrs

5. Militärfl ugzeug

6. schlechte Laune

7. pfl egen

8. Gerichtsverfahren

9. Handwerksbetrieb

10. Küchenutensil

11. unsachlich

12. Orkan

13. eine Praline

14. ein Insekt

15. breitkrempiger Strohhut

16. Anspruchslosigkeit

17. Heizstoffl ieferant

18. Beruf in der Filmbranche

19. Resultat

20. Haushaltsgerät

21. digitale Zahlungsmittel
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au - aus - be - bel - boh - bra -au - aus - be - bel - boh - bra -au - aus - be - bel - boh - bra -

Lösung:1. Vulkanausbruch, 2. beschaulich, 3. Schweinebraten, 
4. Umschlaghafen, 5. Duesenjaeger, 6. Verstimmung, 7. kultivieren, 
8. Rechtsstreit, 9. Schuhmacherei, 10. Pfefferstreuer, 11. voreingenommen, 
12. Wirbelsturm, 13. Weinbrandbohne, 14. Tausendfuessler, 15. Florentiner, 
16. Genuegsamkeit, 17. Kohlenhaendler, 18. Drehbuchautor, 19. Endergebnis, 
20. Spuelmaschine, 21. Kryptowaehrung – „Waechst das Gras im Januar, ist 
der Sommer in Gefahr.“

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem
Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 anzeigen@primo-stockach.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr –  
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen,  

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum 
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine  
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026) 

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum  

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt  

ins neue 
Jahr!
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STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 



Für alle interessierte Bürgerinnen und Bürger,
Ingo Bauer, Manuel Hagel und Simon Herzog  

laden euch herzlich zur politischen Auftaktveranstaltung ein
• Wann: 12. Januar 2026   • Wo: Stadthalle Bonndorf

• Einlass: 18.30 Uhr   • Beginn: 19.00 Uhr
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren, mitzudiskutieren  

und unsere Region aktiv mitzugestalten.  
Für eine lebendige Demokratie, für unsere gemeinsame Zukunft.

Gut fürs Land

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de


